Hochmut und Begierlichkeit bedrohen die sittliche Erkenntnis - das irrende Gewissen





In: Kirche heute 3/1995,45-50.





I. Hitler im Himmel? Eine Anfrage





Die Frage nach dem irrenden Gewissen hat J. Ratzinger eindrucksvoll gestellt, indem er zwei Erlebnisse erzählt (0):





Die erste Geschichte kreist um die Frage, ob ein irrendes Gewissen bezüglich des Evangeliums Jesu nicht ein Glücksfall sei. Denn, so das erste Argument, wenn jemand mit der ”engen Pforte” überfordert ist, sei es doch günstig, wenn er den ”breiten Weg des Verderbens” für die Straße zum Himmel hält - und dort auch ankommt, wenn er ihn nur guten Glaubens, also gemäß der Stimme seines Gewissens, gehe. 





Ratzinger wirft aber noch eine zweite Frage auf, und sie ist es, die uns hier beschäftigen soll. Wiederum geht er von einem Erlebnis aus:





Im Kollegenkreis wurde über die rechtfertigende Kraft des Gewissens gesprochen. Einen der Gesprächspartner gibt Ratzinger so wieder: 





Es bestehe überhaupt ”kein Zweifel, daß Hitler und seine Mittäter, zutiefst von ihrer Sache überzeugt, gar nicht anders handeln durften und daher - bei aller objektiven Schrecklichkeit ihres Tuns - subjektiv moralisch gehandelt hätten. Da sie nun einmal ihrem - wenn auch fehlgeleiteten - Gewissen folgten, müsse man ihr Handeln als für sie moralisch anerkennen und könne daher auch an ihrer ewigen Rettung nicht zweifeln.” 





Ratzinger fügt hinzu: ”Seit jenem Gespräch weiß ich mit aller Sicherheit, daß irgendetwas an der Theorie von der rechtfertigenden Kraft des subjektiven Gewissens nicht stimmt, daß - mit anderen Worten - ein Gewissensbegriff falsch ist, der zu solchen Ergebnissen führt.”





Der Beobachter der heutigen innerkirchlichen Geisteslandschaft weiß: Die solchermaßen beschriebene Haltung ist zum kirchlichen Alltag geworden. Zwar wird sie für gewöhnlich nicht auf Hitlers Verbrechen angewandt, aber in Bezug auf andere Bereiche hartnäckig verteidigt: 





- Man betont, Abtreibung ”persönlich” abzulehnen, behauptet aber gleichzeitig, es sei notwendig, das Gewissen anderer zu respektieren. 





- Erst recht scheint das Prinzip bezüglich der Sexualmoral zu gelten. Was spricht dagegen, daß sich jeder nach seinen Überzeugungen verhält? Es besteht kein Bedarf, so denken viele, geschweige denn eine Notwendigkeit, Menschen von dem abzubringen, was sie in ihrem Gewissen nun einmal für richtig halten. 








Daraus ergeben sich mehrere Fragen: Gibt es ein irrendes Gewissen, wenn ja, worin besteht es, wie sind die verschiedenen Arten des Gewissensirrtums zu bewerten und was sind die Gründe des Sich-Irrens in Fragen der Moral? 








II. Gibt es Gewissensirrtümer?





Manche Philosophen lehnen die Idee eines sich ”irrenden Gewissens” strikte ab, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. 





1. Die Beschränkung der Gewissensfunktion auf das Subjekt





Wenn die Aufgabe des Gewissens nur in der - stets gleichbleibend-eintönigen - Aufgabe besteht, vor der Tat die Pflicht einzumahnen und nach der Tat festzustellen, ob jemand sittlich richtig oder falsch gehandelt hat, kann es keinen Irrtum des Gewissens geben. Denn ein solchermaßen in seiner Kompetenz eingeschränktes Gewissen kann per definitionem nicht irren. Es schaut ja nur auf das Subjekt, seine Pflichterfüllung und also den Täter, nicht auf das Objekt, nicht auf den Inhalt dessen, was die Tat ausmacht. Wenn das ”Gewissen” nur (und die Betonung liegt auf diesem ”nur”) sagt: ”Tue das Gute und meide das Böse”, aber auf die Gegenfrage, was gut und was böse ist, keine Antwort weiß, sondern auf die Erkenntnisse der Vernunft verweisen muß, dann kann man wirklich sagen: Das Gewissen irrt nie - sowenig wie ein Computer ”irrt”, weil man ihn mit fehlerhaften Daten füttert und die Ergebnisse daher falsch sind. 





Wer diesen Begriff des Gewissens vertritt, leugnet nicht, daß es Irrtümer in Fragen der Moral gibt, nur macht er nicht das Gewissen für sie verantwortlich, sondern den ”Zubringer”, nämlich die sittliche Vernunft (0).





Philosophen, die das Gewissen in der dargelegten Weise bestimmen, müssen den Gedanken eines ”irrenden Gewissens” mit I. Kant für ein ”Unding” halten (0). Naheliegend ist es dann freilich auch zu sagen: Sofern jemand das, was er für seine Pflicht hält tut, ist er ipso facto schuldlos und muß auch von seinem inneren Gerichtshof namens Gewissen freigesprochen werden.








2. Die Unmöglichkeit eines ”irrenden Gewisens” von Seiten des ”Objektes” der sittlichen Tat





Wenn man im Bereich der Ethik nicht von ”Wahrheit” sprechen  kann und alle moralischen Vorstellungen nur das Spiegelbild dessen sind, was ”man” in einer bestimmten Gesellschaft für gut hält, aber ohne das man sagen könnte, was nun wirklich gut ist, dann erübrigt sich auch die Rede vom ”Irrtum” und verliert jeden Sinn. 





F. Nietzsche hat diesen Standpunkt radikal vertreten: Wahrheiten sind ”Illusionen, von denen man vergessen hat, daß sie welche sind...” Über das irrende Gewissen zu reden, wäre für ihn Unsinn, weil er dem Menschen sagt: ”Aber warum hörst du auf die Sprache deines Gewissens? Und inwiefern hast du ein Recht, ein solches Urteil als wahr und untrüglich anzusehen?” Er antwortet: ”Dein Urteil ‘So ist es recht’ hat eine Vorgeschichte in deinen Trieben, Neigungen, Abneigungen, Erfahrungen und Nicht-Erfahrungen.” Konkreter geredet: ”Der Inhalt unseres Gewissens ist alles, was in den Jahren der Kindheit von uns ohne Grund regelmäßig gefordert wurde, durch Personen, die wir fürchteten oder verehrten.” Nietzsche entlarvt die Autorität des Gewissens als eine durch nichts legitimierte Einflußnahme der Umgebung: ”Der Glaube an Autoritäten ist die Quelle des Gewissens: es ist also nicht die Stimme Gottes in der Brust des Menschen, sondern die Stimme einiger Menschen im Menschen” (0).





Auch die Existenzphilosophie löst das Gewissen von der Wahrheit und kennt daher keinen Irrtum: ”Die Idee der Schuld muß abgelöst werden von dem Bezug auf ein Sollen und Gesetz, wogegen sich verfehlend jemand Schuld auf sich lädt”, schreibt Heidegger (0).





Man wird zugeben müssen: Viele Menschen denken heute zumindest tendenziell so und halten daher jeden Streit über moralische Fragen für müßig. Folgerichtig scheint ihnen jede Rede von einem irrenden Gewissen eine Anmaßung zu sein.





3. Das Gewissen als normen-kreative Instanz kann nicht irren





Ein ”irrendes Gewissen” ist auch dann ein Unding, wenn das Gewissen nicht Urteile fällt, sondern schöpferisch bestimmt, was im Einzelfall gut bzw. böse ist, oder wenn ihm sogar eine normen-schöpferische Funktion zukommt. 





Wie immer man die Entscheidung des Gewissens beschreibt und begründet: Wenn sie nicht auf einem Urteil beruht und an einer objektiven Wahrheit gemessen werden kann, ist es sinnlos, von ”irrendem Gewissen” zu reden. 





Entscheidungen können klug oder unklug sein, als Entscheidung sind sie nicht wahr oder falsch. Wenn jemand beschließt, an einem bestimmten Tag um eine Stunde früher aufzustehen als gewöhnlich, mag man ihn fragen, warum er so handelt, aber es gibt keinen Sinn zu sagen, sein Beschluß sei ”wahr” oder ”ein Irrtum”. Dasselbe gilt von Gesetzen, die Menschen beschließen: Nach ihrer ”Wahrheit” zu fragen, ist sinnlos, womit natürlich nicht bestritten ist, daß sie einen Wahrheitsbezug haben und nur in dieser Rückbindung vernünftig sind.





Wieder bringt ein Beispiel den Sachverhalt zutage: Die Maße eines Tennisplatzes hat etwas mit Physik und der menschlichen Kraft zu tun. Dennoch kann man nicht sagen, die Maße eines Tennisplatzes, wie sie heute gilt und weltweit akzeptiert ist, sei ”wahr” und könnte nicht anders sein als sie ist. Denn da die Tennisregeln von Menschen gemacht wurden, können sie auch von Menschen umgestoßen werden (was heute wahrscheinlich schwieriger durchzusetzen wäre als die Änderung der zehn Gebote!).





Eine gewisse Tendenz, dem Gewissen eine ”kreative” Funktion sowohl bezüglich von Einzelentscheidungen als auch gegenüber den Normen selbst zuzuschreiben, ortet Johannes Paul II. in seiner Enzyklika zur Moraltheologie ”Splendor veritatis” bei einigen Moraltheologen (0). Manche Theologen haben zwar behauptet, sie wüßten niemand, der diese Theorie wirklich vertritt, aber es lassen sich ohne Schwierigkeit viele Aussagen zitieren, angesichts derer die Beweislast bei dem jeweiligen Autor liegt: um nämlich zu zeigen, daß er es nicht so meint, wie es der Wortlaut nahelegt zu verstehen (0).





Wie dem auch sei, tatsächlich ist oder wäre die Rede von einem ”irrenden Gewissen” sinnlos in dem Maße, als seine Ausrichtung auf Wahrheit bestritten wird. Immerhin fällt auf, daß der Begriff des ”irrenden Gewissens” in der heutigen moraltheologischen Literatur nur selten begegnet, und dies ist wohl doch ein Indiz, daß der Papst mit seiner Diagnose so unrecht nicht hat!








III. Der Gewissens-Irrtum in der katholischen Tradition





Für die Möglichkeit des Gewissensirrtums werden in der katholischen Tradition besonders häufig zwei Belege beigebracht:





Hörmann zitiert zuerst das 2. Vatikanische Konzil: ”Nicht selten jedoch geschieht es, daß das Gewissen aus unüberwindlicher Unkenntnis irrt, ohne daß es dadurch seine Würde verliert” (0), und dann Thomas von Aquin mit dem Satz: ”Jeder Wille, der von der Vernunft, sei sie richtig, sei sie irrig, abweicht, ist immer schlecht” (0). Hörmann fährt fort: ”Genauer ausgedrückt heiß dies: Wer nach seinem Gewissen handelt, ist auch dann in seinem Wollen nicht schlecht, wenn er objektiv das sittliche Gesetz übertritt (er begeht keine formale, persönliche, subjektive Sünde; eine nachträgliche Aufklärung macht ihn nicht zum Sünder); wer gegen sein Gewissen handelt, ist in seinem Wollen auch dann schlecht, wenn er objektiv das sittliche Gesetz nicht übertritt (er begeht eine formale Sünde; eine nachträgliche Aufklärung ändert nichts daran, daß er vorher zum Sünder wurde)” (0).





In diesem Gewissensbegriff sind notwendigerweise zwei Voraussetzungen enthalten, ohne die es die Rede vom ”irrenden Gewissen” tatsächlich nicht geben könnte:





Erstens wird die Funktion des Gewissens nicht auf die Einmahnung der moralischen Pflicht beschränkt, sondern auf den Inhalt der Gebote ausgedehnt. Das heißt, Aufgabe des Gewissens ist es auch, die Findung dessen, was sittlich gut oder böse ist, zu begleiten. Das Gewissen schaut also nicht nur auf den Täter, sondern auch auf den Inhalt des Gebotenen, es hat eine ”spezifische Verbindung mit dem Gesetz” (0), insofern es das Tun des konkreten Menschen im Licht der Gebote Gottes beurteilt. Denn zur aktuellen Pflicht wird ein bestimmtes Verhalten gerade in dieser Zusammenschau von allgemeiner Norm und der besonderen Situation des einzelnen, und eben dies leistet das Gewissen (0). In den romanischen Sprachen hat die ”conscientia” auch ethymologisch diesen Sinn: Es ist ein ”Zusammenwissen”, und wenn man fragt, was hier ”zusammengewußt” wird, lautet die Antwort: das Gesetz auf der einen Seite und das Tun des Menschen auf der anderen, und zwar jeweils vor, während und nach der Tat.








IV. Sach- und Werturteile als Gegenstand von ”Gewissens-Irrtümern”








1. Die Unterscheidung von Sach- und Werturteilen





Allerdings, das Gewissen ist bei dem Erkennen des jeweils zu Tuenden auf Erkenntnisse angewiesen, die man unmöglich als Fragen des Gewissens bezeichnen kann:  





Ob Atomkraftwerke, eine bestimmte wirtschaftliche Maßnahme oder ein gen-technischer Eingriff  verantwortbar sind oder nicht, all dies sind zwar Gewissens-Fragen (0), aber zu ihrer Beantwortung bedarf das Gewissen eines Sachwissens, zu dem es eine viel losere Beziehung besitzt als zur Erkenntnis sittlich bedeutsamer Werte (0).





Sogar das scheinbar so einfache Gebot ”Du sollst nicht morden” setzt nicht nur ein Urteil über den sittlich bedeutsamen Wert des menschlichen Lebens und die daraus folgende, ihm gebührende Ehrfurcht voraus, sondern auch ein Wissen davon, was Leben ist, daß man es vernichten, aber nicht wiederherstellen kann. 





Solches ”Sachwissen” zu thematisieren mag unnötig sein, aber in vielen anderen Fällen ist dieses Element des Sachwissens höchst komplexer Natur, manchmal nur dem Fachmann zugänglich, wie die oben erwähnten Beispiele (Atmokraft etc.) anschaulich machen.





Die Erkenntnis und das Urteil über den sittlich bedeutsamen Wert ist hingegen ganz anderer Natur. Werte sind nur durch eine Empirie besonderer Art erkennbar, die man als Begegnung beschreiben könnte. Darum kann man Werterkenntnis nicht argumentativ erzwingen, sondern immer nur versuchen, den anderen in den Lichtkreis des jeweiligen Wertes hineinzuführen, damit er selbst jene Erfahrung macht, die das intuitive Erkennen des Wertes und der ihm gebührenden Wertantwort ermöglicht. Die Werterkenntnis ist das Herz aller moralischen Kenntnis, sich um sie zu bemühen, ist - abgesehen von der Suche nach Gott - der erste Imperativ des Gewissens.





2. ”Gewissens”-Irrtum als Sachirrtum





Eine sorgfältige Analyse vieler behaupteter ”Gewissensirrtümer” zeigt: Oft handelt es sich um unterschiedlich-irrige Sachurteile und verhältnismäßig selten um eine ”pluralistische” Sicht der Werte, die auf dem Spiel stehen (0). 





Beispiele erhellen das Gemeinte: 





* ”Vatermord”





Bei einem südamerikanischen Eingeborenen-Stamm war es Brauch, daß die Söhne ihre Väter kurz vor dem natürlichen Tod erschlugen. Eine barbarische Einstellung? Anders wird man urteilen, wenn man den religiösen Glauben dieser Menschen mitbedenkt: Wer gewaltsam stirbt, hat es, so meintem die Indianer, im Jenseits weit besser als der, der im Bett endet. Den eigenen Vater rechtzeitig zu töten und ihm damit zu einer besseren Ewigkeit zu verhelfen, erschien diesen Menschen als Pflicht der Liebe. Daraus folgt: Die gleiche Moral - Kindesliebe - kann nach religiösem Glauben zu einem anderen Verhalten führen. Der Pluralismus der Moral entpuppt sich - zumindestens teilweise - als Pluralismus in einer Sachfrage, nämlich der Frage nach dem Jenseits. 





* Ehebruch? 





Vielleicht angeregt durch die Geschichte Jakobs, dem Lea, die Schwester der eigentlich ersehnten Rachel unterschoben wird und seinen Irrtum erst nach der Hochzeitsnacht entdeckt, nennt Thomas von Aquin ein anschauliches, wenn auch eigenartig-weltfremdes Beispiel: Wenn jemand mit einer Frau schläft, weil er meint, es sei die seine, dann ist er ohne Schuld, weil sich der Irrtum auf einen Umstand bezieht und nicht das eigentliche Gebot Gottes (0).





Die Erfahrung zeigt: Die meisten Diskussionen über moralische Fragen beziehen sich, zumindestens äußerlich betrachtet, auf den Sachbereich und nur selten auf die Werturteile. In Auseinandersetzungen um elementare Menschenrechte bzw. ihre Mißachtung zeigt sich immer wieder, daß die Täter gar nicht versuchen, die gemeinsame Werterkenntnis in Frage zu stellen, sondern sie behaupten, bezüglich eines für die Bewertung der Tat entscheidenden Sachverhaltes anderer Meinung zu sein:





* Abtreibung





In der Abtreibungsdiskussion sagt kaum jemand: Ja, es ist ein Kind, aber ich meine, man darf es töten. In der Regel argumentieren die Befürworter der Liberalisierung mit der Behauptung, der Embryo sei ja noch kein Mensch. In vielen Fällen betrügen sie sich dabei selbst, aber sogar wenn sie bewußt lügen, liegt in dieser Verschiebung auf eine Sachfrage eine gewisse Anerkennung des Gebotes, das die Tötung eines unschuldigen Menschen ausnahmslos verbietet. 





* Hexenprozesse





Auch bei den Hexenprozessen ging es, vordergründig, nicht um die Frage, ob man unschuldige Frauen und Männer verbrennen dürfe oder nicht. Die Frage lag im Vorfeld der Moral: ob es nämlich ”Hexen” gibt, also Frauen und Männer, die durch einen Teufelsbund schwere Verbrechen an anderen begehen. Solche ”Hexen” würde man auch heute bestrafen - nur glaubt man nicht mehr, daß es ”Hexen” gibt. 





* Judenpogrome





Welch böse Absichten mit Judenpogromen auch sonst verbunden waren, nach außen argumentierte man mit Verbrechen der Juden (wie etwa mit behaupteten ”jüdischen Ritualmorden”) oder damit, daß die Juden grundsätzlich schlecht, habgierig und Volksschädlinge seien. Nicht einmal die Nationalsozialisten wagten zu sagen: Juden sind normale Menschen, aber wir wollen sie auszurotten.





Allerdings, gerade diese Beispiele zeigen auch das Zwielicht solcher Argumente auf: 





* Würden bestimmte Feministinnen auch dann an der wahren Menschlichkeit des Embryos zweifeln, wenn sie nicht in höchstem Maße ”interessiert” wären an einer Freiheit, die sie auf jeden Fall durchsetzen wollen?





* Hätte sich der Hexenglauben und die Verfolgung ausbreiten können, wenn sich nicht hinter der ”Sachfrage” nach der Existenz oder Nicht-Existenz von Hexen patholischer Haß, Neid, Habgier und sadistische Fantasien gestanden wären?





* Ist es denkbar, daß die führenden Nationalsozialisten von der Minderwertigkeit, der Bosheit und der Weltverschwörung der Juden sozusagen ”ehrlich” überzeugt waren?





In all den genannten Fällen gilt: Die Frage stellen, heißt sie verneinen. Dennoch ist die Unterscheidung richtig, und es lassen sich unzählige Beispiele finden, bei denen es wirkliche, ehrliche Meinungsverschiedenheiten bezüglich von Sachverhalten gibt, die das Urteil über das, was hic et nunc zu tun ist, ändern können. Dies ist der Fall, den das Konzil meint, wenn es von einem legitimen ethischen Pluralismus spricht. Wieder am Beispiel geredet: 





Ob Atomkraftwerke gefährlich sind oder nicht, ist nicht eine moralische Frage. Verschiedene Menschen, die in gleicher Weise den Willen haben, moralisch richtig zu handeln, können in dieser Frage gegensätzlicher Ansicht sein.





Da die Sachfragen aber nicht zur eigentlichen Domäne des Gewissens gehören, wird man sagen müssen: Gewissensirrtum oder Gewissens-”Verschiedenheit” im eigentlichen Sinn liegt nicht vor, wenn die Unterschiede nur auf dem Gebiet des Sachurteils liegen.





Damit ist natürlich nichts über die schon erwähnte Möglichkeit gesagt, daß das Sachurteil nur vorgeschoben wird, um in Wirklichkeit einen Wandel im Werte-Bewußtsein herbeizuführen.








3. Irrige Werturteile als eigentliche Gewissens-Irrtümer





Gewissens-Irrtümer im eigentlichen Sinn liegen dann vor, wenn sich der Irrtum auf den sittlich bedeutsamen Wert bezieht. Dann ist irreführend, von einem Pluralismus zu sprechen, als ob dieser wenn nicht sogar gut, so doch wenigstens ein neutrales Faktum wäre. ”Moral” kann es ihrem Wesen nach nur eine geben, sie verträgt keinen Plural.





Auch für den Gewissens-Irrtum im eigentlichen Sinn lassen sich Beispiele finden:





- die Steinigung eines Menschen, der die Ehe bricht;


- die Verbrennung eines Verbrechers;


- der Zwang in einer Frage des Glaubens;


- die Verfolgung eines Menschen wegen seiner Rasse;


- Polygamie;


- das Führen eines Eroberungskrieges


- Anwendung von Verhütungsmitteln in der Ehe (0)





All die genannten Fälle haben eines gemeinsam: Sie betreffen das Werturteil und die daraus folgende Norm selbst und nicht nur eine Prämisse, die zu einem anderen, an sich neutralen Wissensgebiet gehört. Wer sagt, man darf einen Menschen steinigen oder verbrennen und man könne mit mehreren Parntern eine ”Ehe” führen, lebt in einem Gewissensirrtum im eigentlichen Sinn.








V. Irrtum im Spannungsfeld zwischen Schuld und Unschuld nach der Lehre von Thomas von Aquin





Die eigentlich wichtige Frage, die sich aus der Unschulds-Vermutung für Hitler ergibt, lautet: In welchen Fällen ist zu vermuten, daß es sich nicht um ein schuldlos, sondern schuldhaft irrendes Gewissen handelt? Eine außerordentlich wichtige und differenzierte Antwort hat Thomas von Aquin gegeben, und sie scheint sogar in sich widersprüchlich zu sein.





1. ”Man muß auch dem irrenden Gewissen folgen” - die Antwort des Artikel qu. 19 a. 5





Vorweg sind zwei Klärungen am Platz: ”Gewissen” ist nach Thomas seinem Wesen nach eine ”Anwendung des Wissens auf einen Akt”, gewissermaßen ein ”dictamen rationis”, wie er auch sagt. Darum wundert es auch nicht, daß Vernunft und Gewissen in diesen beiden Artikeln austauschbare Begriffe sind. Wie geht Thomas an die Frage heran?





Verpflichtet auch ein irrendes Gewissen, und muß der Wille, wenn er vom irrenden Gewissen abweicht, schlecht genannt werden? 





Thomas antwortet mit Ja. Denn ob das Gewissen irrt oder nicht, der Wille, der sich ihm nicht unterwirft, stellt sich ipso facto gegen das Gewissen und ist damit schlecht. 





Es bleibt dabei: Jedes irrende Gewissen verpflichtet, und Thomas führt zwei Beispiele an: 





- Gesetzt den Fall, jemand würde meinen, Ehebruch nicht zu begehen wäre schlecht, dann wäre derjenige, der ihn nicht begeht, schlecht.





- Ebenso wäre es bei dem Glauben an Christus: Wer diesen Glauben für schlecht hält, darf ihm nicht folgen. 





Thomas schließt mit der dezidierten Feststellung: ”Man muß einfach sagen, daß jeder, der von der Vernunft - sei diese richtig oder irrend - abweicht, immer schlecht ist.”





Die Antwort scheint, auf den ersten Blick hin, klar und erschöpfend zu sein. Man ist geneigt zu folgern: Wenn der vom Gewissen abweichende Wille schlecht ist, dann muß der mit dem Gewissen übereinstimmende Wille gut sein. 





Aber im Rahmen der Einwände überrascht Thomas seinen Leser mit der These: 





Auch wenn der Handelnde mit seinem Gewissen übereinstimmt, ist das noch kein Beweis für die subjektive moralische Gutheit des Handelnden. 








2. Derjenige, der sich an das irrende Gewissen hält, kann dabei schlecht handeln - die Lehre von qu. 19 a. 6 





Man muß auch dem irrenden Gewissen folgen, dennoch kann es sein, daß der so handelt, schlecht handelt. 





Wie ist diese doch scheinbar widersprüchliche Antwort zu verstehen? 





Zunächst, nämlich in seinem ”sed contra”, führt Thomas ein Jesus-Wort an: ”Die Stunde wird kommen, da jeder, der euch tötet, (0), und folgert: Also kann ein Wille, der sich an sein irrendes Gewissen hält, böse sein. 





In seiner Erläuterung hält er zuerst fest: Die Voraussetzungen dieses Artikels sind dieselben wie bei dem vorhergehenden. Dann verweist er auf die schon früher herausgearbeiteten Arten des ”Unwissens” (der ”ignorantia”): 





Es gibt ein Unwissen, wiederholt Thomas frühere Ausführungen, das eine Handlung zu einer sozusagen ”unwillkürlichen”, das heißt nicht verantworteten Handlung macht. Anders verhält es sich, wenn die Unwissenheit direkt oder indirekt gewollt ist; das heißt, wenn jemand etwas gar nicht wissen will, was er aber wissen müßte, oder wenn er es aus Nachlässigkeit nicht weiß.





An dieser Stelle führt Thomas das schon erwähnte Beispiel an: 





* Wenn jemand mit einer fremden Frau schläft, weil er meint, es sei seine eigene, handelt es sich um ein Nichtwissen, das den Betroffenen ganz und gar entschuldigt. 





* Wenn aber jemand meint, Ehebruch sei keine Sünde, dann handelt es sich um ein Nicht-Wissen bezüglich des Gesetzes Gottes, das zu kennen er verpflichtet ist.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             In seiner Antwort auf den dritten Einwand, in dem Thomas selbst sich fragt, ob seine Ausführungen nicht in eine Aporie führen, argumentiert Thomas: 





Es ist so, wie wenn jemand auf Eitelkeit handelt. Ganz gleich, ob er dabei das objektiv Richtige tut oder nicht, sein Handeln ist schlecht wegen der ihm zugrunde liegenden Eitelkeit. So verhalte es sich auch beim irrenden Gewissen, wenn dieses auf einem schudhaften und überwindbaren Irrtum beruht.








3. Gewissensirrtum bezüglich der Gebote Gottes?





Aus dem Text des Artikels 6 scheint sich zu ergeben: Eine Irrtum bezüglich der Gebote Gottes ist immer schuldhaft, weil der Mensch verpflichtet ist, sie zu kennen. Darum, so zeigt das Beispiel, kann sich Thomas offenbar nicht vorstellen, daß jemand Ehebruch ehrlichen Herzens für erlaubt halten könnte.





Eigentliche Gewissensirrtümer - also solche, die nicht nur Nebensächlichkeiten oder Sachurteile betreffen - sind immer schuldhaft.





Zum Verständnis seiner Position in dieser Frage ist es sinnvoll, jene Stelle, an der Thomas über die Erkenntnis des natürlichen Sittengesetzes redet, dazuzulesen. Dort unterscheidet er zwischen den moralischen Grundsätzen (”prima principia”) und den Folgerungen (conclusiones) und meint, erstere seien allen Menschen bekannt, nicht aber die letzteren. Als Beispiel führt er die Germanen an, bei denen, so glaubt er zu wissen, Raub nicht für böse gehalten wurde.





Fragt man aber nach den Gründen dieser Irrtümer, führt Thomas an: Begierlichkeit (concupiscentia) oder andere Leidenschaften (passio), schlechte Gewohnheiten und Einflüsse (malae consuetudines und malae persuasiones), schlechte Einstellungen (malae habitudines) (0). Kurz, er kennt keinen Irrtum, der nicht in der Sünde wurzelt. 





Offen bleibt dabei freilich, ob Thomas die die Irrtümer begründenden Sünden der jeweiligen Gesellschaft als ganzer zuschreibt oder meint, daß jeder einzelne Mensch ganz persönlich für alle Irrtümer bezüglich des Gebotes Gottes Verantwortung trägt, das heißt daran schuldig ist.





Somit läßt sich die thomanische Lehre vom Gewissensirrtum in fünf Thesen zusammenfassen: 





* Der Mensch ist verpflichtet, auch seinem irrenden Gewissen zu folgen.





* Daß das Gewissen irrt, kann schuldhaft sein.





* Irrtümer bezüglich der Gebote Gottes gibt es nicht in den Grundprinzipien, wohl aber im Bereich der Konkretisierungen.





* Schuldbefreiende Irrtümer gibt es nur bezüglich der äußeren Umstände einer Tat.





* Irrtümer bezüglich des sittlichen Naturgesetzes haben ihre Wurzel letztlich immer in der Sünde (0).





Spätere Moraltheologen freilich waren überzeugt, daß es auch in eigentlich moralischen Fragen in den ”entfernteren” Moralsätzen einen subjektiv unüberwindbaren Gewissensirrtum geben könne. Im 17. Jahrhundert nennt z. B. der Moraltheologe J. Ch. Philippinus den Diebstahl, den Selbstmord, die Abtreibung zur Rettung der Mutter, den Meineid zur Lebensrettung und die Zulässigkeit der Sterbehilfe als Beispiele, bezüglich deren er sich einen unüberwindbaren, entschuldigenden Irrtum vorstellen könne (0).








VI. Wertblindheit und Ersatzethik als Formen des Gewissensirrtums





Dort, wo Thomas sich mit allgemeinen Verweisen begnügt, setzt Hildebrand mit seiner Analyse des Gewissensirrtums ein, und zwar unter den Begriffen ”ethische Substitute” und ”Wertblindheit”. Es ist erstaunlich, daß dieser ebenso weiterführende wie orginelle Beitrag von der Moraltheologie bis zum heutigen Tag kaum beachtet wurde.





Hildebrand redet nicht von einem schlechthin unmoralischen Menschen, der keine sittliche Ordnung anerkennt. Natürlich kann man auch von einem solchen sagen, er sei ”blind” und lebe im Irrtum, aber doch anders als derjenige, der sich auf eine sittliche Ordnung beruft, behauptet sie zu kennen - und doch im Irrtum lebt. 





1. Wertblindheit als Gewissens-Irrtum





Im Leben eines Menschen kann es ein ”punktuelles” Wegschauen geben, um bestimmten Konsequenzen zu entgehen. Bei Shakespeare liest sich das so: Mörder, von Richard III.  beauftragt, seinen Rivalen Herzog Clarence im Gefängnis umzubringen, verlangen von den Wächtern Zutritt zu ihrem Opfer. Einer der Wächter ahnt, worum es geht, dennoch er liefert ihn aus mit den bezeichnenden Worten: ”Ich will nicht grübeln, was hiemit gemeint ist, denn ich will schuldlos an der Meinung sein” (0). Es ist klar, daß er sich gerade auch durch dieses Nicht-Sehen-Wollen schuldig macht.





In unserem Kontext ist aber weder diese Blindheit noch das, was Hildebrand die ”Subsumptionsblindheit” (0) nennt, das eigentliche Thema, sondern die partielle Wertblindheit. Partiell ”wertblind” ist derjenige, der für bestimmte sittliche Bereiche offen ist, daneben aber andere überhaupt nicht sieht. Ein aktuelles Beispiel sind heute jene Menschen, die sich für die Erhaltung der Tiere einsetzen, gleichzeitig aber für die Freiheit zur Abtreibung eintreten.





Woher kommt solche Wertblindheit? Ist sie schuldhaft oder entschuldigt sie den, der mit ihr behaftet ist?





Die zentrale These lautet: Wertblindheit ist fast immer eine Folge der Sünde, die Konsequenz von Hochmut und Begierlichkeit. 





Nur dem einzelnen Menschen ist zuzubilligen, daß er das verhältnismäßig schuldlose Opfer solcher Wertblindheit sein kann, Folge einer verbildenden Erziehung und falscher Traditionen. So wird etwa eine Muslimin normalerweise schuldlos blind sein für den sittlichen Unwert der Polygamie (0), was für die Männer, die Nutznießer des Systems, nicht ohne weiteres gilt (0).





In einer hinreißend klaren und witzigen Art und Weise hat Mark Twain - das Beispiel hätte Hildebrand gefallen! - den Konflikt zwischen einem milieu-bedingten Pseudo-Gewissen und dem wahren Gewissen in seiner Geschichte von Huckleberry Finn dargestellt: Der gesellschaftlichen Moral entsprechend meint er, den entlaufenen Negersklaven verraten zu müssen, und, wenn er es nicht täte, in die Hölle zu kommen. Also schreibt er einen Brief an die Eigentümerin, damit sie ihn wieder abholen kann. Bevor er ihn aber abschickt, läßt er alles, was er mit dem Neger erlebt hat, vor seinem inneren Auge vorüberziehen. Sein Kampf endet mit einem Sieg seines wahren Gewissens über das anerzogene Pseudo-Gewissen der Gesellschaft: ”Ich dachte eine Minute lang nach, hielt sozusagen den Atem an und sagte dann zu mir: ‘Na schön, dann komm ich eben in die Hölle’ und zerriß das Papier” (0). 





Wenn solche Formen einer Wertblindheit ohne Schuld auch anzuerkennen sind, alle anderen Formen der Wertblindheit gründen, so ist Hildebrand überzeugt, in einem subtilen Einwirken von Hochmut und Begierlichkeit auf die geistige Sehkraft. Das Resultat nennt er ”Wertblindheit”, und diese ist tatsächlich nur ein anderes Wort für ”irrendes Gewissen”. 








2. Die Ersatz-Ethiken nach Hildebrand





Der zentrale und orginellste Beitrag Hildebrands zum Thema des irrenden Gewissens besteht in dem, was er das ”Substitut” in der Ethik nennt. Man könnte es als ”Ersatz-Ethik” nennen, die drei charakteristische Merkmale aufweist:





- Bestehen bleibt der Anspruch der Ethik, und darum handelt es sich wirklich um einen Gewissens-Irrtum. Denn der Anspruch der Gebote Gottes und die Autorität des Gewissens wird nicht bestritten. Im Gegenteil, man behauptet, auf das Gewissen zu hören.





- Aber dieser Anspruch wird einem außersittlichen Wert zugeordnet, und diese Veränderung entstellt und verfälscht die wahre Ethik. Es ist wie wenn man das Gen eines Lebewesens auf ein ganz anderes überträgt und damit seinem ”Wirt” eine neue Eigenschaft aufzwingt, ja sein Wesen verändert (0). 





- Fragt man nach der Ursache dieser Entstellung, ortet Hildebrand einen Kompromiß: Der Mensch, der seinem Hochmut und seiner  Begehrlichkeit - den Urformen alles Bösen - nicht entsagen will, legt sich eine ”Ethik” zurecht, mit der er leben kann. Manche sittliche Werte werden dabei ausgegrenzt, zugleich sittlich irrelevante Güter behandelt, als hätten sie moralisches Gewicht: 





”Das ist der fundamentale Unterschied zwischen dem Anhänger eines Substitutes und einem Befolger des wahren Sittengesetzes: Die  Moral eines Substitutes trägt einen unbewußten Kompromiß zwischen dem wertantwortenden sittlichen Zentrum und Hochmut und Begierlichkeit in sich. Dieser Kompromiß wird in einer tieferen Schicht geschlossen. Stellt man einen außersittlichen Wert oder Maßstab an die Stelle der sittlichen Norm, so werden Hochmut und Begierlichkeit gleichsam geschont. Weil die sittliche Sphäre  verfälscht ist, wird sie für eine mildere Ausprägung von Hochmut und Begierlichkeit annehmbar” (0).





Hildebrand ist um Beispiele für solche Ersatz-Ethiken nicht verlegen: Ehre, Menschlichkeit, korrekte Pflichterfüllung, Nibelungentreue, Altruismus, Selbstbeherrschung, Erfolg und Durchsetzungskraft, Männlichkeit - solche und andere Haltungen können zum Substitut werden und die wahre Ethik korrumpieren.








VII. War Hitler unschuldig? 





J. Ratzinger hat die Frage nach dem schuldlos oder schuldhaft irrenden Gewissen am dramatischen Beispiel der Schuld oder Nicht-Schuld Hitlers gestellt. Kann man sagen: Hitler war unschuldig, weil er ”nur” seinem Gewissen folgte? 





Die Frage ist hier nicht historisch gemeint. Wie sollte man überhaupt annehmen können, daß sich Hitler, der das Gewissen für eine ”jüdische Erfindung” hielt, wirklich bemüht hätte, sein Gewissen zu befragen? Er hat sich vielleicht einmal darauf berufen, aber wohl kaum weniger zynisch als auf die ”Vorsehung”, die angeblich auf der Seite des deutschen Volkes stand. Das Urteil über den historischen Hitler kann man, wie bei jedem Menschen, nur Gott überlassen.





Nein, die Frage ist anders gemeint: Ob es vorstellbar ist, daß ein Mensch obejktiv unvorstellbar schwere Verbrechen begeht, subjektiv aber schuldlos bleibt, weil sich sein Gewissen nicht anklagend gegen ihn, sondern schützend vor ihn stellt?





Wenn man mit Kant annimmt, das Gewissen habe mit den Inhalten nichts zu tun, dann ist zumindest die Versuchung groß, diesen Fall für möglich zu halten. Die Geschichte des Kantianismus zeigt übrigens diese Konsequenz, indem man darüber diskutierte, ob ein Mann, der Ketzer verbrennen ließ, dies reinen Gewissens getan haben könnte (0).





Zwei Bedingungen führen aus der Sackgasse:





- Erstens ist das Gewissen auf die Wahrheit hingerichtet. Daß man heute so gerne das Gewissen gegen das Lehramt auszuspielen sucht, signalisiert das tiefe Unverständnis dafür, daß das Gewissen auf die Wahrheit hingeordnet ist, ja daß es überhaupt Wahrheit in Fragen der Moral gibt (0). Das Gewissen steht nämlich nicht nur nicht im Widerspruch zum Lehramt, sondern im Gegenteil, Lehramt und Gewissen bilden ein Ganzes. Denn einerseits beruht die Autorität des Lehramtes auf dem Gewissen, andererseits verpflichtet das Gewissen den Menschen, auf das Lehramt zu hören - natürlich nur denjenigen, der an die Gegenwart des lehrenden Geistes Gottes in der Kirche glaubt. Das Gewissen verpflichtet auf die Wahrheit, das Lehramt hilft, sie zu bewahren, darum ist es dem Gewissen hochwillkommen als jene von niemand sonst zu leistende Hilfe, die den Menschen bewahrt, ”von jedem Windstoß der Lehrmeinungen hin- und hergerissen zu sein, ausgeliefert dem Betrug der Menschen (0).





Zweitens gibt es im Menschen nicht nur das Verlangen nach Wahrheit, sondern auch eine unzerstörbare Erfüllung dieser Sehnsucht. Denn jeder Mensch hat Einsicht in fundamentale sittliche Wahrheiten und kann nicht behaupten, sie schlechthin nicht zu kennen. Paulus und mit ihm die ganze christliche Tradition redet davon, daß Gott dem Herzen des Menschen sein Gesetz ”eingeschrieben” habe. Im Anschluß an Platon spricht Ratzinger von einer ”Urerinnerung” an das Gute und das Wahre im Menschen. Gäbe es sie nicht, wäre jede Mission und jeder Versuch, sittliche Wahrheit zu lehren, zum Scheitern verurteilt. Auch der Papst ist, in dieser Pespektive gesehen, nur der ”Anwalt des christlichen Gedächtnisses” (0). 





Diese Unzerstörbarkeit des Wissens um das Gute ist es, die den von E. Kästner zunächst vertretenen Pessimismus sprengt (0): ”Das Gewissen ist drehbar... Es ist fähig, Unrecht für Recht zu halten, Inquisition für Gott wohlgefällig und Mord für staatspolitisch wertvoll. Das Gewissen ist um 180 Grad drehbar. Doch muß man ihm etwas Zeit lassen.” Kästner fährt fort: ”Und auch dann ist man vor Rückfällen nicht sicher. Auch im Dritten Reich hat es Helden und Märtyrer gegeben, also Untertanen, die nicht mit der Zeit, sondern lieber zugrunde gingen.” Ja, es gibt diese ”Rückfälle” zur Wahrheit, und keinem Lügengeist ist es je gelungen, sie zu verhindern.





Das ist auch schon die Antwort auf die eingangs gestellte Frage:





Hitler, seine unmittelbaren Anhänger und alle Menschen seines Geistes, wann immer in der Geschichte sie gelebt haben, sie sind schuldig, weil es unmöglich ist, die Wahrheit über das, was sie getan haben, ohne schwere Schuld nicht zu kennen. Ihre Schuld besteht in der Weigerung, sich vom Licht der Wahrheit führen zu lassen; sie besteht in der Entscheidung dafür, dem Diktat ihrer Bosheit folgend eine falsche ”Ethik” aufzurichten. Dabei haben sie, bildhaft geredet, das Gewissen nicht einfach umgestürzt, sondern, sozusagen, von innen her ”umgedreht” - ”mit eigenen Leuten” besetzt wie ein Diktator, der den Rundfunk in seine Hand bringt und nur noch manipulierte Nachrichten senden läßt, aber eben mit der ”Autorität”, die die Runkfunkanstalt bei den Hörern genießt.





Die Überlegungen wären unvollständig, wäre nicht auch dieses ausgesprochen: Hochmut und Begierlichkeit bedrohen die sittliche Erkenntnis. Also kann nur der zur vollen Erkenntnis gelangen, der sie überwindet. Da dieser Sieg dem Menschen aus eigenen Kräften nicht möglich ist, folgt, daß auch die volle Erkenntnis des Guten nur dem Menschen zugänglich ist, der aus der Gnade lebt und die Möchte des Bösen mit ihrer Hilfe überwindet.
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